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* ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens
- Erstellungsdatum/Erstausgabe 21.09.2000
- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: Kleesalz Pulver techn. rein

- Artikelnummer: 105429
- CAS-Nummer:

6487-48-5
- EG-Nummer:

   209-506-8
- Indexnummer:

607-007-00-3
- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten

wird
- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Chemische Reinstoff / Grundstoff.

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

CVH Chemie Vertrieb GmbH & Co Hannover KG
Podbielskistraße 22
30163 Hannover
Telefon: 0511 / 96535-0
---------------------------------------------
CVH Chemie Vertrieb GmbH & Co Hannover KG
Niederlassung Hamburg
Telefon: 040 / 733603-0
---------------------------------------------
CVM Chemie-Vertrieb Magdeburg GmbH & Co KG
Telefon: 03928 / 456-409
---------------------------------------------
CVB Albert Carl GmbH & Co KG
Telefon: 030 / 6289320

- Auskunftgebender Bereich:
Abteilung Qualitätssicherung  :    Telefon: 0511/965 35-127, Fax: -249
Sachkundige Person (Sicherheitsdatenblatt) : Petra.Rother@cvh.de

- 1.4 Notrufnummer: Giftnotrufzentrale Berlin   Tel.: 030/19240 und 030 / 30686 790

* ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHS07

Acute Tox. 4 H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Acute Tox. 4 H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.

- Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG Xn Gesundheitsschädlich
- Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:

R 21/22 Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut und beim Ver
        schlucken

- Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch er-gänzt durch Angaben aus der Fachliteratur
und durch Firmenangaben.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Der Stoff ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
(Fortsetzung auf Seite 2)

 DE



Seite: 2/5
S I C H E R H E I T S D A T E N B L A T T

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31
Druckdatum: 04.04.2012 überarbeitet am: 04.04.2012Versionsnummer 4

Handelsname: Kleesalz Pulver techn. rein

(Fortsetzung von Seite 1)

34.0.4

- Gefahrenpiktogramme

GHS07

- Signalwort Achtung
- Gefahrenhinweise

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.

- Sicherheitshinweise
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P322 Gezielte Maßnahmen (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
P301+P312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P363 Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen

Vorschriften.
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
- 3.1 Stoffe
- CAS-Nr. Bezeichnung

6487-48-5 di-Kaliumoxalat-Monohydrat
- Identifikationsnummer(n)
- EG-Nummer:    209-506-8
- Indexnummer: 607-007-00-3

* ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
- Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke entfernen.
- nach Einatmen: Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalber Arzt aufsuchen.
- nach Hautkontakt: Mit Wasser und Seife abwaschen und nachspülen.
- nach Augenkontakt:

Augen bei geöffnetem Lidspalt sofort mind. 15 Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
- nach Verschlucken:

Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.
Sofort Arzt hinzuziehen.

- 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

- 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

* ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
- 5.1 Löschmittel
- Geeignete Löschmittel:

Wasser.
Schaum
Kohlendioxid
Trockenlöschmittel

- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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- 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung
- Besondere Schutzausrüstung:

Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen

* ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
- 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Schutzkleidung tragen. Ungeschützte Personen in Sicherheit bringen.
- 6.2 Umweltschutzmaßnahmen: Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:

Mechanisch aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen.
Reste mit viel Wasser abspülen und in Säureausguss einleiten.
Abfälle nicht in die Mülltonnen schütten.

- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Kapitel 7.
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Kapitel 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Kapitel 13.

* ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
- 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Behältnis dicht geschlossen halten.
Für gute Entstaubung sorgen und Staubbildung vermeiden.
Staubbildungen, die sich nicht vermeiden lassen, sind regelmäßig aufzunehmen.

- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Explosionsfähig im Gemisch mit organischen Substanzen.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerräume und Behälter: Gut verschlossen, kühl und trocken aufbewahren.
- Zusammenlagerungshinweise:

Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren.
Explosionsfähig im Gemisch mit organischen Substanzen.

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Bei Temperaturen unter 30°C lagern.
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

* ABSCHNIT T 8:  Begrenzung un d Überwachung der  Exposi t ion/Persönl i che
Schutzausrüstungen

- Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Für Absaugung / Entlüftung am Arbeitsplatz sorgen.

- 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
- Persönliche Schutzausrüstung: empfohlen.
- Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

- Atemschutz: Bei Staubbildung Staubmaske tragen.
- Handschutz: Schutzhandschuhe.
- Handschuhmaterial

Nitrilkautschuk: Dicke 0,5mm; Durchbruchzeit 480min.
Butylkautschuk: Dicke 0,7mm; Durchbruchzeit 480min.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

- Augenschutz: Schutzbrille.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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- Körperschutz: Kunststoff-oder Gummischürze

* ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aussehen:

Form: fest
Farbe: weiß

- Geruch: fast geruchlos

- pH-Wert (50 g/l) bei 20°C: 7-8,5
- Flammpunkt: Nicht anwendbar
- Dichte bei 20°C: 2,13 g/cm³
- Löslichkeit in / Mischbarkeit mit

Wasser bei 20°C: 360 g/l
- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

* ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
- 10.1 Reaktivität
- 10.2 Chemische Stabilität
- Zu vermeidende Bedingungen und Stoffe / Gefährliche Reaktionen:

Nicht zusammenbringen mit starken Oxidationsmitteln.
Explosionsfähig im Gemisch mit organischen Substanzen.

- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- 10.5 Unverträgliche Materialien: Starke Oxidationsmittel
- 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bei bestimmungsgemäßer Verwendung bekannt.

* ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
- 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizität:
- Primäre Reizwirkung:
- an der Haut: Gefahr der Hautresorption.
- Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt
- Sonstige Angaben: Gesundheitsschädlich  bei Verschlucken und Hautkontakt.

* ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
- 12.1 Toxizität
- Aquatische Toxizität: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- Sonstige Hinweise: Nicht in Gewässer, Abwasser oder Erdreich gelangen lassen !
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- 12.4 Mobilität im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- Weitere ökologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:

Wassergefährdungsklasse 1: schwach wassergefährdend
Nicht unverdünnt/unneutralisiert und in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die
Kanalisation gelangen lassen.

- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
- 12.6 Andere schädliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
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* ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften.

- Europäischer Abfallkatalog
Die Zuordnung der Abfallschlüsselnummer ist entsprechend der EAK-Verordnung branchen- und prozeßspezifisch
durchzuführen.

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.
- Empfohlenes Reinigungsmittel:

Kleine Mengen des Produktes mechanisch aufnehmen. Reste mit viel Wasser wegspülen.

* ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
- 14.1 UN-Nummer
- ADN, IMDG, IATA entfällt

- 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
- ADN, IMDG, IATA entfällt

- 14.3 Transportgefahrenklassen
- ADN/R-Klasse: entfällt

- 14.4 Verpackungsgruppe
- IMDG, IATA entfällt

- 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den
Verwender Nicht anwendbar.

- 14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des
MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-
Code Nicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben: Kein Gefahrgut nach den aktuellen Verordnungen

- UN "Model Regulation": - 

* ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff

oder das Gemisch
- Nationale Vorschriften:
- Wassergefährdungsklasse: WGK 1: schwach wassergefährdend.
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung liegt nicht vor.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
Die Angaben entsprechen unseren aktuellen Kenntnissen. Diese beschreiben das Produkt in Hinblick auf
Sicherheitserfordernisse. Sie enthalten keine Eigenschaftszusicherungen und Qualitätsbeschreibungen und ersetzen
auch keine Produktspezifikation.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Siehe Punkt 1.
- * Daten gegenüber der Vorversion geändert   
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